
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/1/14 1Ob37/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1987

Norm

KFG 1967 §66

Rechtssatz

Umstände, die das Strafgericht veranlaßten, von einer bedingten Strafnachsicht (§ 43 StGB) Gebrauch zu machen,

müssen die Behörde nicht veranlassen, die Verkehrszuverlässigkeit zu bejahen.

Entscheidungstexte

1 Ob 37/86

Entscheidungstext OGH 14.01.1987 1 Ob 37/86
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